


Zwei starke Partner 
betreuen Sie 
 
Touristinfo Osterode am Harz 
 
Eisensteinstraße 1 
37520 Osterode am  Harz 

Tel. 05522 – 318 332 
Fax 05522 – 318 380 

Email touristinfo@osterode.de  
 
Veranstalter und persönliche Betreuung vor Ort: 
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Märchenhafter Harz:  
 
Erleben Sie die mystisch-märchenhafte Welt des Harz es  
auf einem der schönsten Wanderwege Deutschlands: 
Einzigartige Einblicke in Natur, Geologie, Geschich te und  
Kultur des nördlichsten Mittelgebirges Deutschlands   
werden Sie begeistern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Der Brocken 

 
Im Preis enthalten, unser Rundum-Sorglos-Paket: 

�  Übernachtung/Frühstück in Hotels/Pensionen 
(alle Zimmer mit DU/WC) 

�  Kurtaxe   
�  Wanderkarte 
�  ausführliche Tourenbeschreibung 
�  Wandernadel und Urkunde 
�  Koffertransport 
�  Personen-Transfer, wo erforderlich 
�  Lunchpakete  
�  Personen-Rücktransfer  
�  auf Wunsch ohne Mehrkosten letzte Über- 

nachtung in Quedlinburg (Weltkulturerbe)  
statt in Thale 

 
Was wir noch für Sie möglich machen: 

�  Wandern mit Hund 
�  heute buchen – morgen wandern 
�  tägliche Anreise nach Ihren Wünschen 
�  individuelle Zusatzübernachtungen 

 
 

 Mit uns wandern Sie richtig!   
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4 Etappen über den Brocken wandern 

1. Tag  Anreise in Osterode 
 2. Tag  Osterode - Altenau              26 km 
 3. Tag  Altenau - Brocken - Schierke    24 km 
 4. Tag  Schierke - Rübeland                   22 km 
 5. Tag  Rübeland - Thale                        27 km 

6. Tag  Rücktransfer nach Osterode 

5 Etappen über den Brocken wandern 

1. Tag  Anreise in Osterode 
2. Tag  Osterode - Polsterberg 16 km 
3. Tag  Polsterberg - Torfhaus                17 km 
4. Tag  Torfhaus - Brocken - Königshütte  25 km 
5. Tag  Königshütte - Altenbrak               24 km 
6. Tag  Altenbrak - Thale                        14 km 
7. Tag  Rücktransfer nach Osterode 

6 Etappen über den Brocken wandern 

1. Tag  Anreise in Osterode 
2. Tag  Osterode - Polsterberg               16 km 
3. Tag  Polsterberg - Torfhaus                 17 km 
4. Tag  Torfhaus - Brocken - Schierke    17 km 
5. Tag  Schierke -  Rübeland                   22 km 
6. Tag  Rübeland - Treseburg                 17 km 
7. Tag  Treseburg - Thale                       11 km 
8. Tag  Rücktransfer nach Osterode 

4 Etappen mit Brockenübernachtung  

1. Tag  Anreise in Osterode 
2. Tag  Osterode - Altenau                     26 km 
3. Tag  Altenau - Brocken                       16 km 
4. Tag  Brocken - Rübeland                     26 km 
5. Tag  Rübeland - Thale                         27 km  
6. Tag  Rücktransfer nach Osterode       

5 Etappen mit Brockenübernachtung  

1. Tag  Anreise in Osterode 
2. Tag  Osterode - Altenau                  26 km 
3. Tag  Altenau - Brocken                    16 km 
4. Tag  Brocken - Rübeland              26 km 
5. Tag  Rübeland - Treseburg           17 km 
6. Tag  Treseburg - Thale      11 km 
7. Tag  Rücktransfer nach Osterode 

6 Etappen Brockenumgehung 

1. Tag  Anreise in Osterode 
2. Tag  Osterode - Polsterberg              16 km 
3. Tag  Polsterberg - Torfhaus               17 km 
4. Tag  Torfhaus - Braunlage                 23 km 
5. Tag  Braunlage - Königshütte             16 km 
6. Tag  Königshütte - Altenbrak 24 km 
7. Tag  Altenbrak - Thale                    14 km 
8. Tag  Rücktransfer nach Osterode 
 

c/o raymond faure 



Reiseanmeldung 2019 
 
per Brief:   Touristinfo Osterode am Harz         
per Fax:     05522 - 318 380     
per Email:  touristinfo@osterode.de  
per Tel:      05522 - 318 332     
         
Touristinfo Osterode am Harz Veranstalter und 
Eisensteinstraße 1                      persönliche  Betreuung vor Ort            
37520 Osterode am Harz     �������� �	�
������ �
 

Wandern auf dem Harzer-Hexen-Stieg 

4 Etappen über den Brocken wandern  ab 4 Personen   im DZ 345 € im EZ 395 € 
ab 2 Personen   im DZ 370 € im EZ 420 € 
eine Person     im EZ 475 € 

5 Etappen über den Brocken wandern  ab 4 Personen  im DZ 405 € im EZ 465 € 
ab 2 Personen  im DZ 435 € im EZ 495 € 
eine Person     im EZ 560 €  

6 Etappen über den Brocken wandern   ab 4 Personen  im DZ 465 € im EZ 535 € 
ab 2 Personen  im DZ 495 € im EZ 570 € 
eine Person     im EZ 625 €  

4 Etappen mit Brockenübernachtung  ab 4 Personen  im DZ 370 € im EZ 425 € 
ab 2 Personen  im DZ 400 € im EZ 455 € 
eine Person     im EZ 500 €  

5 Etappen mit Brockenübernachtung      ab 4 Personen  im DZ 445 € im EZ 510 € 
ab 2 Personen  im DZ 465 € im EZ 530 € 
eine Person     im EZ 580 € 

6 Etappen Brockenumgehung          ab 4 Personen   im DZ 460 € im EZ 535 € 
ab 2 Personen   im DZ 490 € im EZ 565 € 
eine Person     im EZ 630 €  

alle Preise pro Person  
 

 

 

Anreisedatum:  _____________      Abreisedatum: _____________ 

Letzte Übernachtung in  Thale  Quedlinburg 

Personenzahl:  _____________      

Anzahl Einzelzimmer:   ____________     Anzahl Doppelzimmer: _________ 

Name, Vorname:   ___________________________________________                          

Straße, H-Nr.:       ___________________________________________    

PLZ, Ort:                ___________________________________________    

Tel: ___________________________________________    

Email: ___________________________________________ 

Zur Kenntnisnahme: Allg. Geschäftsbedingungen s. Internet oder Zusendung 
Nach Buchungseingang erhalten Sie innerhalb von 10 Tagen alle Wanderunterlagen. 

 

Spar-Tipp:    
Unsere Preise enthalten die Rückfahrt am Abreisetag  nach Osterode. Sollten Sie diese nicht 
benötigen, sinkt der Preis pro Buchung (unabhängig von der Personenzahl) um 40 EUR. 

 



Zwei starke Partner  
betreuen Sie 
 

Touristinfo Osterode am Harz 
Eisensteinstraße 1  
37520 Osterode am  Harz 

Tel. 05522 – 318 332 
Fax 05522 – 318 380 

Email touristinfo@osterode.de  
 
Veranstalter und persönliche Betreuung vor Ort: 
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Genusswandern vom Feinsten:  
 
Der Harzer Baudensteig verbindet auf einem wunder- 
schönen Wanderweg die traumhafte Natur des Harzes  
mit urigen Bauden, die zur Einkehr einladen.  
Lassen Sie sich verzaubern von den Bergen, Tälern  
und Wäldern des Südharzes!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Die Baude Hanskühnenburg 
 
Im Preis enthalten, unser Rundum-Sorglos-Paket: 

�  Übernachtung/Frühstück in Hotels/Pensionen 
(alle Zimmer mit DU/WC) 

�  Kurtaxe   
�  Wanderkarte 
�  ausführliche Tourenbeschreibung 
�  Wandernadel und Urkunde 
�  Koffertransport 
�  Personen-Transfer, wo erforderlich 
�  Lunchpakete  
�  Personen-Rücktransfer nach Bad Grund 

 
Was wir noch für Sie möglich machen: 

�  Wandern mit Hund 
�  heute buchen – morgen wandern 
�  tägliche Anreise nach Ihren Wünschen 
�  individuelle Zusatzübernachtungen 
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von Bad Grund nach Walkenried 

5 Etappen - 6 Übernachtungen - 98 km  

1. Tag:  Anreise in Osterode  

2. Tag:  Transfer  nach  Bad Grund  
              Bad Grund - Buntenbock 17 km 

3. Tag:  Buntenbock  - Sieber  24 km 

4. Tag:  Sieber - Bad Sachsa  26 km 

5. Tag:  Bad Sachsa - Wieda 14 km 

6. Tag:  Wieda - Walkenried  17 km 

7. Tag:  Rücktransfer nach Osterode   
              - im Pauschalpreis enthalten -      
Preis pro Person:           

 
 

Preis ab 4 Personen  im DZ 410 €, im EZ 480 € 

Preis ab 2 Personen  im DZ 440 €, im EZ 510 € 

   
 

 

Der Harzer BaudenSteig 
von Bad Grund nach Walkenried 

6 Etappen - 7 Übernachtungen - 99 km  

1. Tag:  Anreise in Osterode  

2. Tag:  Transfer nach Bad Grund  
              Bad Grund - Buntenbock 17 km 

3. Tag:  Buntenbock  - Sieber  24 km 

4. Tag:  Sieber - Bad Lauterberg  15 km 

5. Tag:  Bad Lauterberg - Bad Sachsa  12 km 

6. Tag:  Bad Sachsa - Wieda 14 km 

7. Tag:  Wieda - Walkenried  17 km 

8. Tag:  Rücktransfer nach Osterode  
              - im Pauschalpreis enthalten -   

  Preis pro Person:           

Preis ab 4 Personen  im DZ 465 €, im EZ 545 € 

Preis ab 2 Personen  im DZ 505 €, im EZ 585 € 

   
 

 

 

Ihre Buchung im Wanderjahr 2019: 
 

            5 Etappen               6 Etappen 
 

Anreise: _____________     Abreise:____________ 

Personenzahl:  ______ 

Einzelzimmer:   ______     Doppelzimmer: ______ 

Name, Vorname: ____________________________       

Straße, H-Nr.:      ____________________________ 

PLZ, Ort:               ___________________________ _ 

Tel:  ____________________________ 

Email:  ____________________________ 

___________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

Zur Kenntnisnahme : 

Allg. Geschäftsbedingungen s. Internet oder Zusendu ng 

Nach Buchungseingang erhalten Sie innerhalb               

Spar-Tipp:                                             
 
Unsere Preise enthalten die Rückfahrt am 
Abreisetag nach Osterode. Sollten Sie diese 
nicht benötigen, da Sie z.B. per Bahn abreisen, 
sinkt der Preis pro Buchung (unabhängig von 



Zwei starke Partner  
betreuen Sie 
 
Touristinfo Osterode am Harz 
Eisensteinstraße 1 
37520 Osterode am  Harz 

Tel. 05522 – 318 332 
Fax 05522 – 318 380 
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Veranstalter und persönliche Betreuung vor Ort: 
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Wandererlebnisse im Naturpark Harz:  
 
Der Harzer Försterstieg vermittelt die landschaftli che  
Schönheit, die Vielfalt der unterschiedlichen Leben sräume  
sowie die historischen Besonderheiten des Westharze s.  
Er führt an drei wunderschönen Talsperren vorbei.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Hahnebalzer Teich 

 
Im Preis enthalten, unser Rundum-Sorglos-Paket: 

�  Übernachtung/Frühstück in Hotels/Pensionen 
(alle Zimmer mit DU/WC) 

�  Kurtaxe   
�  Wanderkarte 
�  ausführliche Tourenbeschreibung 
�  Wandernadel und Urkunde 
�  Koffertransport 
�  Lunchpakete  
�  Personen-Rücktransfer  

 
Was wir noch für Sie möglich machen: 

�  heute buchen – morgen wandern 
�  tägliche Anreise nach Ihren Wünschen 
�  individuelle Zusatzübernachtungen 

 
             
 

 

Der Harzer Försterstieg  
von Goslar nach Riefensbeek-

Kamschlacken 
3 Etappen - 4 Übernachtungen - 66 km  

 

 
1. Tag:  Willkommen in Goslar  

2. Tag:  Goslar  - Wolfshagen  17 km 

3. Tag:  Wolfshagen - Wildemann  23 km 

4. Tag:  Wildemann  - Riefensbeek             26 km 

5. Tag:  Rücktransfer nach Goslar  
              - im Pauschalpreis enthalten -   

 
 
 
 
 
  Preis pro Person: 

Preis ab 4 Personen  im DZ 300 €, im EZ 335 € 

Preis ab 2 Personen  im DZ 320 €, im EZ 355 € 

eine Person   im EZ 415 € 
 

 
 

 

 

 

 

Ihre Buchung im Wanderjahr 2019: 
 

 

Anreise: _____________      

Abreise: _____________ 

Personenzahl: ________ 

Einzelzimmer:  ________      

Doppelzimmer:  ________ 

Name, Vorname: ____________________________     

Straße, H-Nr.:      ____________________________ 

PLZ, Ort:               ___________________________ _ 

Tel:  ____________________________ 

Email:  ____________________________ 

 
__________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

 

Zur Kenntnisnahme : 

Allg. Geschäftsbedingungen s. Internet oder Zusendu ng 

Nach Buchungseingang erhalten Sie innerhalb               
von 10 Tagen alle Wanderunterlagen.  
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Spar-Tipp:                                             
 
Unsere Preise enthalten die Rückfahrt am 
Abreisetag nach Goslar. Sollten Sie diese nicht 
benötigen, sinkt der Preis pro Buchung 
(unabhängig von der Personenzahl) um 40 EUR.  
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betreuen Sie 
 
Touristinfo Osterode am Harz 
 
Eisensteinstraße 1 
37520 Osterode am  Harz 

Tel. 05522 – 318 332 
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Gipskarstlandschaft Südharz:   
 
Erleben Sie diese vom Wasser in besonderer Weise  
geformte Landschaft auf Ihrer Wanderung vorbei an  
zahlreichen Natur- und Kulturdenkmälern und durch  
Naturschutzgebiete im Südharz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Preis enthalten, unser Rundum-Sorglos-Paket: 

�  Übernachtung/Frühstück in Hotels/Pensionen 
(alle Zimmer mit DU/WC) 

�  Kurtaxe   
�  Wanderkarte 
�  ausführliche Tourenbeschreibung 
�  Wandernadel und Urkunde 
�  Koffertransport 
�  Lunchpakete  

 
 

Was wir noch für Sie möglich machen: 

�  heute buchen – morgen wandern 
�  tägliche Anreise nach Ihren Wünschen 
�  individuelle Zusatzübernachtungen 

 
 

 Mit uns wandern Sie richtig!   
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Karstwanderweg  

von Osterode nach Woffleben 
4 Etappen - 5 Übernachtungen - 77 km  

 
1. Tag  Anreise in Osterode 
2. Tag  Osterode - Herzberg               19 km 
3. Tag  Herzberg - Bad Lauterberg 17 km 
4. Tag  Bad Lauterberg - Walkenried    22 km 
5. Tag  Walkenried -  Woffleben  19 km 
6. Tag  Heimreise 
 

  

  

  

  
  Preis pro Person: 

Preis ab 4 Personen  im DZ 345 €, im EZ 390 € 

Preis ab 2 Personen  im DZ 370 €, im EZ 415 € 

   
 

 
 

 

 

 

Ihre Buchung im Wanderjahr 2019: 
 

 

Anreise: _____________      

Abreise: _____________ 

Personenzahl: ________ 

Einzelzimmer:  ________      

Doppelzimmer:  ________ 

Name, Vorname: ____________________________       

Straße, H-Nr.:      ____________________________ 

PLZ, Ort:               ___________________________ _ 

Tel:  ____________________________ 

Email:  ____________________________ 

 
__________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

 

Zur Kenntnisnahme : 

Allg. Geschäftsbedingungen s. Internet oder Zusendu ng 

Nach Buchungseingang erhalten Sie innerhalb               
von 10 Tagen alle Wanderunterlagen.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Wandern im Harz GbR 

Gabriele Neumann, Dr. Thomas Havermann 

Die nachfolgenden Reisebedingungen gelten für Pauschalreiseverträge, auf welche die Vorschriften der §§ 651a 
ff BGB über den Reisevertrag direkt Anwendung finden. Die Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, 
Inhalt des zwischen dem Kunden (nachfolgend Reisegast/Reisender) und dem Reiseveranstalter (nachfolgend 
Wandern im Harz) zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften 
der §§ 651 a bis y BGB und der Artikel 250 und 252 EGBGB und füllen diese aus. 

 
1. Reisevertrag  

1.1 Mit seiner Buchung (schriftlich, telefonisch, Fax, Email, Internet) bietet der Reisegast den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. 

1.2 Der Reisevertrag kommt mit Zugang der Buchungsbestätigung (Reiseunterlagen) von Wandern im Harz 
zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss wird Wandern im Harz dem Reisegast eine den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger übermitteln, 
sofern der Reisegast nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 
Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien 
oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte.  

1.3 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt darin ein neues Angebot 
des Reiseveranstalters, an welches Wandern im Harz für einen Zeitraum von 10 Tagen gebunden ist. 
Der Reisevertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn Wandern im Harz 
bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und ihre vorvertraglichen 
Informationspflichten erfüllt hat und wenn der Reisende diesem innerhalb der Bindungsfrist zustimmt. Die 
Zustimmung kann durch Zahlung des Reisepreises, einer Anzahlung oder des Antrittes der Reise 
erfolgen. 

1.4 Der Anmeldende haftet für die Verpflichtungen aller in der Anmeldung aufgeführten Teilnehmer aus dem 
Reisevertrag, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen 
hat. 

1.5  Die von Wandern im Harz gegebenen vorvertraglichen Informationspflichten über wesentliche 
Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die 
Zahlungsmodalitäten und die Stornopauschalen (gemäß Art. 250 § 3 Nr. 1,3 bis 5 und 7 EGBGB) 
werden nur dann nicht Bestandteil des Reisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich 
vereinbart ist. 

1.6 Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen oben genannten Buchungsarten aufgrund der gesetzlichen 
Vorschrift des § 312 g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht bei Pauschalreiseverträgen, die im 
Fernabsatz abgeschlossen wurden nach Vertragsabschluss besteht. Ein Rücktritt und die Kündigung 
vom Vertrag hingegen ist unter Berücksichtigung der Regelung in Ziffer 4 und 5 möglich. 

  
2. Leistungsverpflichtung Wandern im Harz  

2.1 Die in unserem Internetangebot enthaltenen Angaben und Leistungen sind für uns bindend. 

2.2 Die in unserem Internetangebot angegebenen Preise sind Endpreise. 

2.3 Nebenabreden, die den Leistungsinhalt erweitern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Wandern 
im Harz. 

2.4 Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von Wandern im Harz nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind vor dem Reisebeginn nur gestattet, soweit die 
Abweichungen nicht erheblich sind und den gesamten Zuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. 

2.5 Leistungsänderungen /-abweichungen durch Wandern im Harz werden dem Reisegast unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise mitgeteilt.  

2.6 Der Reisegast ist im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer 
Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben berechtigt in einer angemessenen Frist 
entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn Wandern im Harz eine solche Reise angeboten hat. 
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Der Reisegast hat die Wahl auf die Mitteilung zu reagieren oder nicht. Wenn der Reisegast gegenüber 
Wandern im Harz nicht oder nicht innerhalb der gesetzlichen Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Änderung 
als angenommen. Hierüber ist der Reisegast in Zusammenhang mit der Änderungsmitteilung in klarer, 
verständlicher und hervorgehobener Weise zu informieren. 

2.7 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. 

2.8 Der Reisende erhält von Wandern im Harz einen Sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß §651r des 
bürgerlichen Gesetzbuches. Versicherer ist die R+V Allgemeine Versicherung AG, Wiesbaden (Stand 
01.01.2018). 

 
3. Zahlung  

3.1  Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise dürfen nur gefordert und angenommen 
werden, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Reisenden der 
Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher 
und hervorgehobener Weise im Sinne von § 651 r Abs. 4 BGB und Artikel 252 EGBGB übergeben 
wurde. Wandern im Harz behält sich vor, nach Vertragsabschluss gegen Aushändigung des 
Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von bis zu 20 % des Gesamtreisepreises zu fordern, die 
nach dem Zugang der Buchungsbestätigung zu leisten ist. Die Anzahlung wird ggf. eindeutig (unter 
Angabe von Zahlungstermin und Höhe) in der Buchungsbestätigung aufgeführt und wird auf den 
Reisepreis angerechnet. Die Restzahlung ist, sofern der Sicherungsschein ausgehändigt wurde und das 
Rücktrittsrecht des Reiseveranstalters aus dem in Ziffer 5 genannten Grund nicht mehr ausgeübt werden 
kann, zwei Wochen vor Reisebeginn fällig. 

3.2  Die Zahlung des vollständigen Reisepreises ist zwei Wochen vor Reisebeginn fällig. 

3.3 Anzahlung und Restzahlung sind erst dann fällig, wenn dem Reisegast der Sicherungsschein  
 für Pauschalreisen gemäß §651r des bürgerlichen Gesetzbuches zugegangen ist.  

3.4 Leistet der Reisegast die Anzahlung und die Zahlung des Restbetrages des Reisepreises nicht 
entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl Wandern im Harz zur ordnungsgemäßen 
Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen 
Informationspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des 
Reisegastes besteht, so ist Wandern im Harz berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und den Reisegast mit Rücktrittskosten zu belasten. 

  
4. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung  

4.1  Der Reisegast kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger vom 
Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich für anfallende Stornierungsgebühren ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung bei Wandern im Harz. Dem Reisegast wird empfohlen, den Rücktritt auf einem 
dauerhaften Datenträger zu erklären. 

4.2 Bei Rücktritt vor Reisebeginn durch den Reisegast oder tritt er die Reise nicht an steht Wandern im Harz 
eine angemessene Entschädigung für die getroffenen Reisevorkehrungen und die Aufwendungen zu, 
soweit der Rücktritt nicht von Wandern im Harz zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen 
unmittelbare Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder die 
Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Gemäß § 651 h Abs. 3 S. 
2 BGB sind Umstände unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht in der Kontrolle des 
Reiseveranstalters unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach 
dem Reisepreis abzüglich des Werts der ersparten Kosten von Wandern im Harz sowie abzüglich 
dessen, was Wandern im Harz durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung erwirbt.  

4.3 Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs zur Rücktrittserklärung in einem prozentualen 
Verhältnis zum Reisepreis wie folgt berechnet: 

bis 31. Tag vor Reisebeginn      10 %  

bis 21. Tag vor Reisebeginn      20 % 

bis 14. Tag vor Reisebeginn      40 % 

bis 7. Tag vor Reisebeginn      50 % 
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bis 2. Tag vor Reisebeginn      70 % 

bis Tag des Reisebeginns / Nichtantritt     90 % 

4.4  Wandern im Harz behält sich vor, im Einzelfall eine höhere Entschädigung, entsprechend ihr 
entstandener, dem Reisegast gegenüber konkret zu beziffernder und zu belegender Kosten zu 
berechnen. 

4.5 Bei Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung bleibt der Reisegast zur vollen 
Bezahlung des Reisepreises verpflichtet. 

4.6 Kann der Kunde Wandern im Harz nachweisen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder in geringerer 
Höhe entstanden ist, so erstattet Wandern im Harz dem Reisegast den Differenzbetrag zum 
pauschalierten Betrag. 

4.7  Ein Anspruch des Reisegastes nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, 
des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart besteht nicht. Das 
gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil Wandern im Harz keine, eine unzureichende oder 
falsche vorvertragliche Information gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisegast gegeben hat, 
in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Werden nach der Buchung der Reise Änderungen 
durch den Reisegast bei Reisetermin, Unterkunft oder Transfers vorgenommen (Umbuchung), so fällt 
eine Umbuchungsgebühr von 35 EUR je Buchung an. Auf Umbuchungswünsche, die nur geringfügige 
Kosten verursachen, fällt keine Umbuchungsgebühr an. 

4.8 Bei Nichtinanspruchnahme einzelner Reiseleistungen wird keine Rückerstattung durch Wandern im Harz 
geleistet. 

4.9 Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.  

4.10 Wandern im Harz ist verpflichtet infolge eines Rücktritts die Rückerstattung des Reisepreises 
unverzüglich, aber auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu 
leisten. 

4.11 § 651 e BGB bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 

  
5. Rücktritt durch Wandern im Harz  

5.1 Wandern im Harz kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag 
zurücktreten, wenn er in der vorvertraglichen Unterrichtung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie 
den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spätestens 
die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und in der Reisebestätigung die 
Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt. Bei Nichterreichen einer in der 
Leistungsbeschreibung angegebenen Mindestteilnehmerzahl kann Wandern im Harz bis vier Wochen 
vor Reiseantritt von der Reise zurücktreten. Wandern im Harz ist insoweit verpflichtet, den Reisegast zu 
informieren, sofern bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich wird, dass die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht werden kann. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat Wandern im Harz unverzüglich von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Soweit eine entsprechende Buchung möglich ist, wird dem 
Reisegast die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise ohne Mehrpreis angeboten. Eine 
bereits geleistete Zahlung erhält der Reisegast unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen 
nach dem Zugang der Rücktrittserklärung, zurück, sofern er nicht an einer anderen Reise teilnimmt.  

 
6. Mitwirkungspflicht und Kündigung des Reisegastes  

6.1 Bei auftretenden Leistungsstörungen ist der Reisegast verpflichtet, im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken. Hierzu ist eine Mängelrüge des Reisegastes gegenüber Wandern im Harz 
erforderlich. Ansprüche des Reisegastes entfallen nur dann nicht, wenn die dem Reisegast obliegende 
Rüge unverschuldet unterbleibt. Die Mängelrüge hat gegenüber Wandern im Harz (Wandern im Harz 
GbR, Sieben Linden 25, 38640 Goslar oder info@wandern-im-harz.de) auf einem dauerhaften 
Datenträger zu erfolgen. Unterlässt es der Reisegast schuldhaft einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein 
Anspruch auf Minderung und Schadensersatz nicht ein.  

6.2 Wird die Reise infolge eines Mangels der in § 651 i Abs. 2 BGB bezeichneten Art erheblich 
beeinträchtigt, kann der Reisegast den Vertrag nach § 651 l BGB kündigen. Die Kündigung ist erst 
zulässig, wenn Wandern im Harz eine vom Reisegast bestimmte angemessene Frist hat verstreichen 
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Eine Fristsetzung entfällt, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von Wandern 
im Harz verweigert wird oder wenn die Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des 
Reisegastes gerechtfertigt ist. 
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6.3 Wandern im Harz verweist auf die Beistandspflicht gemäß § 651 q BGB, wonach dem Reisegast im Falle 
des § 651 k Abs. 4 BGB oder aus anderen Gründen in Schwierigkeiten unverzüglich in angemessener 
Weise Beistand zu gewährleisten ist, insbesondere durch  

a) Bereitstellung geeigneter Informationen über Gesundheitsdienste, Behörden vor Ort und 
konsularische Unterstützung, 
b) Unterstützung bei der Herstellung von Fernkommunikationsverbindungen und   
c) Unterstützung bei der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten. 
Dabei bleibt § 651 k Abs. 3 BGB unberührt. 

 
7. Haftung  

7.1 Die vertragliche Haftung von Wandern im Harz für Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht 
schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf das Dreifache des Reisepreises beschränkt. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche nach internationalen Übereinkünften oder auf solchen beruhenden 
gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unberührt.  

7.2 Wandern im Harz haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und Anschrift 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für 
den Reisegast erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von Wandern im Harz sind und getrennt 
ausgewählt wurden. Die §§ 651 b, 651 c, 651 w und 651 y BGB bleiben hierdurch unberührt. Wandern 
im Harz haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisegastes die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten von Wandern im Harz ursächlich war.  

 

8.  Geltendmachung von Ansprüchen, Verjährung und I nformationen über die 
Verbraucherstreitbeilegung 

8.1 Ansprüche nach den § 651 i Abs. 3 Nr. 2 bis 7 BGB hat der Reisegast gegenüber Wandern im Harz 
geltend zu machen. Empfohlen wird eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Datenträger. 

8.2 Ansprüche verjähren gemäß § 651 j BGB nach zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an 
dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. 

8.3 Wandern im Harz weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass 
Wandern im Harz nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine 
Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter 
verpflichtend würde, informiert Wandern im Harz den Reisegast hierüber in geeigneter Form. Wandern 
im Harz weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die 
europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 

 

9. Gerichtsstand und Sonstiges  

9.1 Gerichtsstand von Wandern im Harz ist Goslar 

9.2 Für die Rechtsbeziehung ist deutsches Recht gültig mit der Maßgabe, dass falls der Reisegast seinen 
gewöhnlichen Sitz im Ausland hat nach Art. 6 Abs. 2 der Rom – I Verordnung auch den Schutz der 
zwingenden Bestimmungen des Rechts genießt, das ohne  diese Klausel anzuwenden wäre. 

9.3  Die Unwirksamkeit einzelner vorstehender Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrages zur Folge. Die übrigen Bedingungen behalten ihre Gültigkeit. 

 

Wandern im Harz GbR 
Gabriele Neumann, Dr. Thomas Havermann 
Sieben Linden 25 
38640 Goslar 
Tel: +49 5321 /  689 66 00 
Fax: +49 5321 / 689 66 01 
info@wandern-im-harz.de 







REISEANMELDUNG 
 
 
Einsenden oder per Fax an:  

Tel:  05522 �² 318 332     2019  
Fax:  05522 �² 318 380 
email:  touristinfo@osterode.de 
 
 
        Reiseveranstalter:  
Tour istinfo Osterode am Harz    Kleins Wanderreisen GmbH 
Eisensteinstr . 1 
 

37520  Osterode am Harz     
 
 
 
(Für ALLE Touren :  Bei weniger als 3 Teilnehmern einmaliger Transportzuschlag von 40 EUR) 
 

Ich melde verbindlich an zur Pauschal-Wandertour: Harzer-Hexen-Stieg    Osterode - Thale    
 

�€  6 Tage  (4 Etappen)  5 x Ü/F im DZ mit Du/WC 385 EUR (EZ+75 EUR) mit Brocken 

�€  7 Tage  (5 Etappen)  6 x Ü/F im DZ mit Du/WC 455 EUR (EZ+84 EUR) mit Brocken 

�€  7 Tage  (5 Etappen)  6 x Ü/F im DZ mit Du/WC 455 EUR (EZ+84 EUR) ohne Brocken 

�€  9 Tage  (7 Etappen)  8 x Ü/F im DZ mit Du/WC  595 EUR (EZ+112 EUR) mit Brocken 
 

 

Ich melde verbindlich an zur Pauschal-Wandertour: Harzer BaudenS teig   Bad Grund - Walkenried   
 

�€  8 Tage  (6 Etappen)  7 x Ü/F im DZ mit Du/WC 465 EUR (EZ+96 EUR) 
 

 
 
 

Anreisetag:  ...........................................................  
 
Name:   ..............................................................................  Vorname: .............................................................. 
 

Straße:   ..............................................................................  Geburtsdatum: ...................................................... 
 

PLZ:   .....................   Ort: .................................................................... Namen von weiteren Teilnehmern bitte 

         unten aufführen! 

 

Telefon / Mobil:  ...........................................................................  eMail�����«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�����«�«�«�«�����«�«�«�«��  
  (Telefon-Nr. und / oder eMail-Adresse für eventuelle Rückfragen) 
 
 
Zimmerbelegung: ........  Doppelzimmer (Anzahl)  ........  Einzelzimmer   (Anzahl) 
 
 
Anreise mit: �€   PKW   �€   BAHN 

          Anreise-Bahnhof Osterode am Harz (Mitte) 
 

 
Datum:  ........................................... 
 
 
1. Unterschrift: ...................................................................... 2. Unterschrift: ................................................................... 
(zur Reiseanmeldung)     (zur Kenntnisnahme Allgemeine Geschäftsbedingungen,  
     diese werden mit der Reisebestätigung zugesandt,  
     die Anmeldung kann innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der AGB 
     kostenfrei storniert werden, wenn nicht damit einverstanden!) 
 

Hinweis :  Daten der Teilnehmer werden zu Abrechnungszwecken gespeichert. 
 

Namen und Geburtsdatum der weiteren Teilnehmer, 
falls die Anmeldung für mehrere Personen erfolgt: 
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Allgemeine Reisebedingungen von 
Kleins Wanderreisen GmbH

Sehr geehrter Reisegast, wir setzen unser ganzes Wissen und Können ein, um Ihre Reise sorgfältig 
vorzubereiten und so reibungslos wie möglich abzuwickeln. Allerdings geht es nicht ohne die 
nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen, die die gesetzlichen Regelungen ergänzen und 
das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen, dem Reisegast, und uns, dem Reiseveranstalter Kleins 
Wanderreisen GmbH (»Kleins Wanderreisen«) regeln:

1.  Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Reiseanmeldung, die mündlich, schriftlich per Post, per Telefax oder elektronisch (per 
E-Mail) erfolgen kann, bietet der Gast Kleins Wanderreisen den Abschluss eines Reisevertrages 
auf der Grundlage der Reiseausschreibung und dieser Allgemeinen Reisebedingungen 
verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit der Annahme durch Kleins Wanderreisen zustande. 
Kleins Wanderreisen bestätigt dem Gast mit der Reisebestätigung auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. per E-Mail) den Vertragsabschluss für alle Teilnehmer (nur im Falle des Art. 
250 § 6 Abs. 1 S. 2 EGBGB in Papierform).
1.2 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von der Anmeldung ab, so liegt unter Wahrung der 
vorvertraglichen Informationspflichten ein neues Vertragsangebot von Kleins Wanderreisen vor, 
an das diese 10 Tage gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
durch die Annahme des Reisegastes zustande, welche durch ausdrückliche oder schlüssige 
Erklärung (z. B. Anzahlung oder Reiseantritt) erfolgen kann.
1.3 Der Anmeldende hat für alle Vertragsverpflichtungen von mitangemeldeten 
Reiseteilnehmern aus dem Reisevertrag wie für seine eigenen einzustehen, sofern er diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche, gesonderte Erklärung übernommen hat.

2. Bezahlung
2.1 Nach Erhalt der Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein ist eine Anzahlung fällig und zu 
leisten, die auf den Gesamtreisepreis angerechnet wird. Sie beträgt 20 % des Reisepreises. Die 
Restzahlung auf den Reisepreis ist 30 Tage vor Reisebeginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass 
die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7.1 genannten Grund abgesagt werden kann.
2.2 Wird der fällige Reisepreis trotz Mahnung und angemessener Fristsetzung zur Zahlung 
nicht bezahlt, kann Kleins Wanderreisen vom Reisevertrag zurückzutreten und den Gast mit 
Rücktrittskosten belasten, die sich an nachstehender Ziffer 8.2 orientieren.

3. Leistungen
3.1 Die Leistungsverpflichtung von Kleins Wanderreisen ergibt sich ausschließlich aus dem 
Inhalt der Reisebestätigung in Verbindung mit dem für die Buchung maßgebenden Prospekt 
bzw. der Reiseausschreibung.
3.2 Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften) und Reisevermittler / Reisebüros sind 
von Kleins Wanderreisen nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen 
zu treffen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich 
zugesagten Leistungen von Kleins Wanderreisen hinausgehen oder im Widerspruch zur 
Reiseausschreibung und Buchungsbestätigung stehen.

4.  Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss, erhebliche 
Vertragsänderungen, Rechte des Gastes

4.1  Kleins Wanderreisen behält sich vor, den Reisepreis nach Vertragsschluss einseitig zu 
erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises sich unmittelbar aus einer tatsächlich erst nach 
Vertragsschluss erfolgten und bei Abschluss des Vertrages nicht vorhersehbaren a) Erhöhung 
des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere 
Energieträger, b) einer Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte 

Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder c) einer 
Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse ergibt. Der Reisepreis 
wird in den genannten Fällen in dem Umfang geändert, wie sich die Erhöhung der in a) bis 
c) genannten Faktoren pro Person auf den Reisepreis auswirkt. Sollte dies der Fall sein, wird 
Kleins Wanderreisen den Gast umgehend auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) 
klar und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichten und hierbei die 
Berechnung der Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung ist nur wirksam, wenn sie den 
hier genannten Anforderungen entspricht und die Unterrichtung des Gastes nicht später als 20 
Tage vor Reisebeginn erfolgt. Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten 
Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam. Auf die Verpflichtung von Kleins Wanderreisen zur 
Preissenkung nach 4.2 wird ausdrücklich hingewiesen.
4.2 Da 4.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises vorsieht, kann der Gast eine Senkung 
des Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die in 4.1 unter a) bis c) genannten Preise, 
Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und 
dies zu niedrigeren Kosten für Kleins Wanderreisen führt. Hat der Gast mehr als den hiernach 
geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von Kleins Wanderreisen zu erstatten. Kleins 
Wanderreisen darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihr tatsächlich entstandenen 
Verwaltungsausgaben abziehen und hat dem Gast auf dessen Verlangen nachzuweisen, in 
welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 
4.3 Kleins Wanderreisen behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Vertragsbedingungen als 
den Reisepreis einseitig zu ändern, wenn die Änderungen unerheblich sind, den Gesamtzuschnitt 

der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen und nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
werden (z. B. bei Flugzeitenänderungen um bis zu 4 Stunden, Routenänderungen). Kleins 
Wanderreisen hat den Gast hierüber auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail, 
SMS) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über die Änderung zu unterrichten. Die 
Änderung ist nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn 
erklärt wird. 
4.4 Erhebliche Vertragsänderungen: Übersteigt die in 4.1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des 
Reisepreises, kann Kleins Wanderreisen sie nicht einseitig vornehmen. Kleins Wanderreisen 
kann indes dem Gast eine entsprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass er 
innerhalb einer von Kleins Wanderreisen bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das 
Angebot zur Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. Das Angebot 
zu einer Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn unterbreitet werden. 
Kann Kleins Wanderreisen die Reise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand 
nur unter erheblicher Änderung einer der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistungen (Art. 
250 § 3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter Abweichung von besonderen Vorgaben des Gastes, die 
Inhalt des Vertrages geworden sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziffer 4.4 entsprechend, 
d. h. Kleins Wanderreisen kann dem Gast die entsprechende andere Vertragsänderung anbieten 
und verlangen, dass der Gast innerhalb einer von Kleins Wanderreisen bestimmten Frist, die 
angemessen sein muss, (1) das Angebot zur Vertragsänderung annimmt oder (2) seinen 
Rücktritt vom Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsänderung kann 
nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden. 
4.5 Kleins Wanderreisen kann dem Gast in seinem Angebot zu einer Preiserhöhung oder 
sonstigen Vertragsänderung nach 4.4 wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen 
Pauschalreise (Ersatzreise) anbieten, über die Kleins Wanderreisen den Gast nach Art. 250 § 10 
EGBGB zu informieren hat.
4.6 Nach dem Ablauf einer von Kleins Wanderreisen nach 4.4 bestimmten Frist gilt das Angebot 
zur Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsänderung als angenommen.
4.7 Tritt der Gast nach 4.4 vom Vertrag zurück, findet § 651h Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 BGB 
entsprechend Anwendung. Soweit Kleins Wanderreisen infolge des Rücktritts des Gastes zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, hat Kleins Wanderreisen unverzüglich, auf 
jeden Fall innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt, Zahlung zu leisten. Ansprüche des Gastes 
nach § 651i Abs. 3 Nr. 7 BGB bleiben unberührt.

5. Umbuchungen, Ersatzperson
5.1 Werden auf Wunsch des Gastes nach der Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, der Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beförderungsart, des 
Abflug- oder Zielflughafens vorgenommen (Umbuchungen), so kann Kleins Wanderreisen ein 
Umbuchungsentgelt von € 30,- pauschal pro Umbuchungsvorgang erheben oder im Einzelfall 
die Berechnung der tatsächlich entstandenen Kosten wählen. Bei Ansatz der Pauschalen steht 
es dem Gast frei, nachzuweisen, dass Kosten nicht in der genannten Höhe oder überhaupt 
nicht entstanden sind. Umbuchungen sind ausschließlich bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. 
Danach sind Umbuchungswünsche nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den vorstehenden 
Bedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung durch den Gast möglich. Die Regelung von 
5.1 trifft dann nicht zu, wenn die Umbuchung etwa erforderlich ist, weil Kleins Wanderreisen 
dem Gast keine, eine unzureichende oder falsche vorvertragliche Information gem. Art. 250 § 3 
EGBGB gegeben hat. In einem solchen Fall ist die Umbuchung kostenfrei.
5.2 Der Gast kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie Kleins 
Wanderreisen nicht später als sieben Tage vor Reisebeginn zugeht. Kleins Wanderreisen kann 
dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser Dritte die vertraglichen Reiseerfordernisse 
nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Gast Kleins Wanderreisen 
als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Kleins Wanderreisen darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und 
soweit diese angemessen und ihr tatsächlich entstanden sind. Sie hat dem Gast einen Nachweis 
darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.

6.  Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Gast einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit 
oder aus anderen, allein von ihm zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein 
Anspruch des Reisegastes auf anteilige Rückerstattung.

7.  Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
7.1 Kleins Wanderreisen kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl vom 
Vertrag zurücktreten und die Reise absagen, wenn sie in der jeweiligen vorvertraglichen die 
Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn dem Gast spätestens seine Rücktrittserklärung zugegangen sein 
muss, angegeben hat, und in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und späteste 
Rücktrittsfrist angibt. Ein Rücktritt ist von Kleins Wanderreisen bis spätestens 30 Tage vor dem 
vereinbarten Reisebeginn gegenüber dem Gast zu erklären. 
7.2 Kleins Wanderreisen kann ferner vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn Kleins 
Wanderreisen aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des 
Vertrags gehindert ist. In diesem Fall hat Kleins Wanderreisen den Rücktritt unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären.
7.3  Tritt Kleins Wanderreisen nach 7.1 oder 7.2 vom Vertrag zurück, so verliert sie den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem Gast 
unverzüglich, auf jeden Fall spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt von Kleins 
Wanderreisen, zurückerstattet.
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7.4  Stört der Gast trotz einer entsprechenden Abmahnung durch Kleins Wanderreisen 
nachhaltig oder verhält er sich in solchem Maße vertragswidrig, dass eine Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist 
mit ihm unzumutbar ist, oder sonst stark vertragswidrig, kann Kleins Wanderreisen ohne 
Einhaltung einer Frist den Reisevertrag kündigen. Dabei behält Kleins Wanderreisen den 
Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. 
Erstattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die sie aus der anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten 
für die Rückbeförderung trägt der Störer selbst. Die örtlichen Bevollmächtigten von Kleins 
Wanderreisen (Agentur, Reiseleitung) sind in diesen Fällen bevollmächtigt, die Rechte von 
Kleins Wanderreisen wahrzunehmen.

8.  Rücktritt durch den Reisegast, Stornierungsentschädigung
8.1 Der Reisegast kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber Kleins Wanderreisen 
vom Reisevertrag zurücktreten. Es wird dem Gast empfohlen, den Rücktritt schriftlich oder in 
Textform, z. B. per E-Mail, zu erklären.
8.2 Im Fall des Rücktritts durch den Reisegast verliert Kleins Wanderreisen zwar den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis, kann aber vom Gast eine angemessene Entschädigung 
verlangen. Dazu hat Kleins Wanderreisen die folgenden Entschädigungspauschalen festgelegt, 
die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, der zu 
erwartenden Ersparnis von Aufwendungen von Kleins Wanderreisen und dem zu erwartenden 
Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen in Prozent des Reisepreises, je 
nach Rücktrittszeitpunkt des Gast, wie folgt bestimmen:
a)  bis 30. Tage vor Reisebeginn   20 % des Reisepreises
b)  vom 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn  30 % des Reisepreises
c)  vom 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn  60 % des Reisepreises
d)  ab 7. Tag vor Reisebeginn und bei Nichtantritt  90 % des Reisepreises

Es steht dem Reisegast stets frei, Kleins Wanderreisen nachzuweisen, dass ihr ein Schaden 
überhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstanden ist. 
Ist Kleins Wanderreisen zur Rückerstattung des Reisepreises nach einem Rücktritt des Gastes 
verpflichtet, so hat sie unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt 
des Gastes, Rückzahlung an diesen zu leisten. Kleins Wanderreisen kann keine Entschädigung 
verlangen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung 
von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen.

9.  Haftung des Reiseveranstalters
Die vertragliche Haftung von Kleins Wandereisen für Schäden, die keine Körperschäden sind 
und nicht schuldhaft herbeigeführt werden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen wegen 
des Verlusts von Reisegepäck gegeben sind.

10.  Obliegenheiten des Gastes, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des Reisegastes
10.1 Der Gast hat auftretende Mängel unverzüglich anzuzeigen und innerhalb angemessener 
Frist um Abhilfe zu ersuchen. Dies kann gegenüber der örtlichen Reiseleitung oder unter der 
unten genannten Adresse/Telefonnummer geschehen. Soweit Kleins Wanderreisen infolge 
einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nach Satz 1 nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der 
Gast nicht berechtigt, die in § 651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach 
§�651n BGB Schadensersatz zu verlangen. Verlangt der Gast Abhilfe, hat Kleins Wanderreisen 
den Reisemangel zu beseitigen. Sie kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie unmöglich ist 
oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Wertes der betroffenen 
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Kleins Wanderreisen kann in der 
Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. Kann 
Kleins Wanderreisen die Beseitigung des Mangels verweigern und betrifft der Mangel einen 
erheblichen Teil der Reiseleistungen, hat Kleins Wanderreisen Abhilfe durch angemessene 
Ersatzleistungen anzubieten. 
10.2 Wird eine Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, kann der Gast den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn Kleins Wanderreisen eine ihr vom Gast 
bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung 
einer Frist bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe von Kleins Wanderreisen verweigert wird 
oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. Wird der Vertrag vom Gast gekündigt, so behält 
Kleins Wanderreisen hinsichtlich der erbrachten und der zur Beendigung der Pauschalreise 
noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis; 
Ansprüche des Gastes nach § 651i Abs. 3 Nr. 6 und 7 BGB bleiben unberührt. Hinsichtlich der 
nicht mehr zu erbringenden Reiseleistungen entfällt der Anspruch von Kleins Wanderreisen auf 
den vereinbarten Reisepreis; insoweit bereits geleistete Zahlungen sind dem Gast von Kleins 
Wanderreisen zu erstatten. Kleins Wanderreisen ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des 
Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Beförderung 
des Gastes umfasst, unverzüglich für dessen Rückbeförderung zu sorgen; das hierfür eingesetzte 
Beförderungsmittel muss dem im Vertrag vereinbarten gleichwertig sein. Die Mehrkosten für 
die Rückbeförderung fallen Kleins Wanderreisen zur Last.

11.  Mitwirkungspflicht
Der Gast ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.

12.  Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche Vorschriften
Kleins Wanderreisen informiert den Gast vor Vertragsabschluss über allgemeine Pass- und 
Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, einschließlich der ungefähren Fristen für die 
Erlangung von Visa sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten (z. B. polizeilich vorgeschriebene 
Impfungen und Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich sind. Der Gast ist für 
das Mitführen der notwendigen Reisedokumente selbst verantwortlich und muss darauf achten, 
dass sein Reisepass oder sein Personalausweis für die gesamte Reise ausreichend gültig ist.

13. Informationspflichten über Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
Kleins Wanderreisen ist gemäß EU-VO Nr. 2111/05 verpflichtet, den Gast über die Identität des 
jeweiligen Luftfahrtunternehmens sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen bei Buchung zu informieren. Steht/stehen die ausführende 
Fluggesellschaft bzw. die ausführenden Fluggesellschaften zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, 
so muss Kleins Wanderreisen diejenige/n Fluggesellschaft/en nennen, die die Flugbeförderung 
wahrscheinlich durchführen wird/werden und unverzüglich sicherstellen, dass der Gast 
unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese feststeht bzw. diese feststehen. Gleiches 
gilt, wenn die ausführende Fluggesellschaft wechselt. Die Schwarze Liste der Airlines, die in der 
EU keine Betriebsgenehmigung haben, ist auf der Internetseite https://ec.europa.eu/transport/
modes/air/safety/air-ban_de und auf der Internetseite von Kleins Wanderreisen einsehbar.

14. Datenschutz
Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten informieren wir den Gast in der 
Datenschutzerklärung auf unserer Website. Kleins Wanderreisen hält bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten die Bestimmungen des BDSG und der DSGVO ein. Personenbezogene 
Daten sind alle Daten, die sich auf eine Person persönlich beziehen (z. B. Name, Anschrift, 
E-Mail-Adresse). Diese Daten werden verarbeitet, soweit es für die angemessene Bearbeitung 
Ihrer Anfrage, Buchungsanfrage, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder für 
die Vertragserfüllung aus dem Reisevertrag erforderlich ist. Die Datenverarbeitung ist nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken zulässig. Ihre Daten werden ohne 
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an nicht berechtigte Dritte weitergegeben. Der Gast hat 
jederzeit die Möglichkeit, seine gespeicherten personenbezogenen Daten abzurufen, über 
sie Auskunft zu verlangen, sie ändern, berichtigen oder löschen zu lassen, ihre Verarbeitung 
einschränken zu lassen, ihrer Verarbeitung zu widersprechen, sie übertragen zu lassen oder 
sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung zu beschweren (sämtliche Rechte der Art. 
15 bis 20 DSGVO). Die Daten werden gelöscht, wenn sie für die Vertragserfüllung nicht mehr 
erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung gesetzlich unzulässig ist. Der Gast hat jederzeit die 
Möglichkeit, seine gespeicherten Daten abzurufen, über sie Auskunft zu verlangen, sie ändern 
oder löschen zu lassen. Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können 
unter der Adresse info@kleins-wanderreisen.de mit einer E-Mail von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen oder uns unter der unten genannten Adresse kontaktieren. Mit einer Nachricht 
an info@kleins-wanderreisen.de kann der Gast auch der Nutzung oder Verarbeitung seiner 
Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung oder zu Marketingzwecken 
jederzeit kostenfrei widersprechen. 

15. Anwendung deutschen Rechtes, Hinweise auf Online-Streitbeilegung und 
Verbraucherschlichtung
15.1 Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem Gast und Kleins 
Wanderreisen ist deutsches Recht anzuwenden. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
des Vertrages oder dieser AGB hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. 
15.2 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) zur 
außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge bereit, die der Gast unter https://ec.europa.eu/
consumers/odr findet. Kleins Wanderreisen nimmt an keinem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und ist auch nicht verpflichtet, an einem solchen 
teilzunehmen. Ein internes Beschwerdeverfahren existiert nicht.

Reiseveranstalter:
Kleins Wanderreisen GmbH 
Ruderstalstr. 3 · 35686 Dillenburg · Deutschland 
Telefon: +49 (0) 2771 / 268-00 · Telefax: +49 (0) 2771 / 268-099 
E-Mail: info@kleins-wanderreisen.de · Internet: https://www.kleins-wanderreisen.de 
Geschäftsführer: Dieter Klein
Registergericht: Amtsgericht Wetzlar, HRB 4131
USt.-ID: DE112617822 (gemäß §27a Umsatzsteuergesetz)
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Veranstaltung von Pauschalreisen 
Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung: Generali Versicherung AG, 81731 München 
Geltungsbereich der Versicherung: weltweit.
Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung: siehe 15.1

Kleins Wanderreisen GmbH




